
 

Stand 27.07.2023  © Delphin Kinderschwimmschule e.V. 

Allgemeine Vertrags- und Teilnahmebedingungen der Delphin Kinderschwimmschule e.V. 

 

Die Delphin Kinderschwimmschule ist ein gemeinnützig anerkannter Verein und hat sich zur Aufgabe gemacht, 

Kindern die Freude am Schwimmen und die Fähigkeit zum Schwimmen spielerisch zu vermitteln, um auf diese 

Weise eine wirksame Maßnahme gegen den Ertrinkungstod zu leisten. 

Der Verein bietet seinen Mitgliedern bzw. deren minderjährigen Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme an 

Wassergewöhnungsveranstaltungen und Schwimmlernkursen auf unterschiedlichem Niveau von Anfängern bis 

Fortgeschrittene an. 

 

1. Vertragsabschluss:  

Der Vertrag für den Schwimmunterricht zwischen dem Verein und dem/der Teilnehmer*in kommt durch die 

Anmeldung und die Annahme der Mitgliedschaft seitens des Vereins zustande. Für minderjährige 

Teilnehmer*innen erfolgt die Anmeldung durch die berechtigte Erziehungsperson beim Verein. Ein Anspruch auf 

die Teilnahme am Schwimmkurs besteht nur im Rahmen der verfügbaren Plätze.  

Die Anmeldung zum Schwimmkurs kann beim Schwimmlehrer/ der Schwimmlehrerin direkt mit dem 

Anmeldeformular oder online erfolgen. Die Kursbestätigung erfolgt zeitnah durch die Schwimmlehrkraft. Die 

Teilnahme am Schwimmkurs ersetzt die Bestätigung durch den Verein.  

Einschränkungen jeglicher Art des teilnehmenden Kindes (gesundheitlich, körperlich) müssen der Schwimmschule 

bzw. der Schwimmlehrkraft rechtzeitig vor Beginn des Kurses, also bei der Anmeldung, aufgezeigt werden. 

Mit der Anmeldung werden diese Vertrags- und Teilnahme-Bedingungen anerkannt. 

 

2. Stornierungen vor Beginn des Schwimmkurses:  

Die Delphin Kinderschwimmschule hat den Anspruch mitgliedernah zu arbeiten. Aus diesem Grund bietet der 

Verein dem Mitglied die Möglichkeit zur Stornierung des abgeschlossenen Vertrages bis zu 14 Tagen vor 

Kursbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungspauschale in Höhe von € 25,00. Die Stornierung des Vertrages hat 

in Textform (schriftlich oder per E-Mail) zu erfolgen. Eine mündliche Stornierung ist nicht möglich.  

Die Delphin Kinderschwimmschule bestätigt den Stornierungswunsch nach dem Eingang beim Verein. Erfolgt eine 

rechtzeitige Stornierung durch das Mitglied wird der Vertrag annulliert, und das Mitglied hat Anspruch auf 

Rückerstattung des bereits bezahlten Kursbetrages abzüglich der Bearbeitungspauschale. Mitgliedsbeiträge sind 

von der Erstattung ausgeschlossen. 

Eine Rückerstattung ist nur möglich bei Mitteilung der korrekten Bankdaten durch das Mitglied an den Verein. 

Eine Stornierung, die später als 14 Tage vor dem Kursbeginn beim Verein eingeht, entbindet nicht von der 

Zahlung der Kursgebühr bzw. berechtigt nicht zur Rückerstattung der bereits bezahlten Kursgebühr. 

Die Stornierung des Vertrages ist zugleich ein Rücktritt von dem zugesicherten Kursplatz. 

 

3. Kündigung 

Während des laufenden Kurses ist eine Kündigung durch das Mitglied jederzeit möglich, berechtigt aber nicht zur 

Erstattung der vollen oder anteiligen Kursgebühr. Dem Mitglied bleibt es unbenommen, gegenüber dem Verein 

den Nachweis von Einsparungen oder eines geringeren Schadens zu führen. 

 

Die Rückerstattung der Kursgebühren ist ausgeschlossen, wenn die Nicht-Teilnahme am Kurs im Einfluss- oder 

Verantwortungsbereich des Mitglieds oder des Teilnehmers/der Teilnehmerin liegt, insbesondere dann, wenn das 

teilnehmende Kind keinen Spaß beim Schwimmen hat und/oder nicht ins Wasser gehen möchte; 

 Personen, die das Kind für diesen Schwimmkurs betreuen, keine Zeit mehr zur Betreuung haben, sich 

ihre Arbeitszeiten ändern oder ihnen der Bring- und Holaufwand zu groß ist 

 die Wassertemperatur im Bad als zu niedrig angesehen wird 

 das teilnehmende Kind mit der Schwimm-Lehrkraft nicht zurechtkommt 
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Eine (Teil-) Rückerstattung der Kurskosten durch die Delphin Kinderschwimmschule erfolgt im Einzelfall auf 

freiwilliger Basis und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht beispielsweise in folgenden Fällen: 

 wenn ein Kurs entfällt aufgrund von Umständen, die die Schwimmschule zu vertreten hat, wie 

beispielsweise eine längerfristige Erkrankung oder wegen Schwangerschaft der Lehrperson  

 und ein Nachholtermin nicht angeboten werden kann  

 wenn ein Kind wegen einer durch ein ärztliches Attest nachgewiesenen Erkrankung nicht  

 an Schwimmkursen teilnehmen darf 

 

Die Erstattung reduziert sich, wenn bereits ein Teil der Kursstunden durchgeführt wurde, entsprechend dem 

Verhältnis zwischen den durchgeführten und noch offenen Kursstunden. In jedem Fall der Rückerstattung ist der 

Verein berechtigt, eine Bearbeitungspauschale von € 5,00 zu berechnen.  

 

4. Höhere Gewalt  

Entfällt ein Kurs aufgrund von Umständen längerfristig, die nicht die Schwimmschule zu vertreten hat, (wie etwa: 

Infektionserkrankungen, Schwimmbadschließung oder vergleichbare Hindernisse) besteht kein Anspruch auf 

Ersatz- und/oder Nachholstunden.  

 

5. Nicht-Teilnahme und Nach-Schwimmen  

Erscheint ein/e Teilnehmer/in nicht, dann ist die Schwimmschule nicht in der Pflicht, die Kursgebühr 

zurückzuerstatten oder die Unterrichtsversäumung nachzuholen. 

 

6. Hinweis auf Rechte und Pflichten im Bad und die Badeordnung  

Die Delphin Kinderschwimmschule, ihre Mitglieder und die Teilnehmer*innen sind bei der Benutzung des Bades 

zur Einhaltung der Badeordnung der jeweiligen Institution und des von ihr erstellten Hygienekonzeptes verpflichtet.  

 

7. Foto- und Filmaufnahmen  

Foto- und Filmaufnahmen im Schwimmbad sind ohne ausdrückliche vorherige Erlaubnis des Schwimmlehrers/der 

Schwimmlehrerin und der Badeaufsicht des Schwimmbads untersagt. 

 

8. Haftung für mitgebrachte Gegenstände und Aufsichtspflicht 

Für mitgebrachte Gegenstände wird von der Schwimmschule keine Haftung übernommen. 

Die Aufsichtspflicht der Schwimmschule besteht allein während des gebuchten Zeitraums, den der gebuchte Kurs 

in Anspruch nimmt. Ansonsten sind auch Eltern und betreuende Personen zur Aufsicht verpflichtet. 

Die Delphin Kinderschwimmschule haftet nur bei Vorsatz und grob fahrlässigem Handeln der in ihrem Auftrag 

handelnden Personen. In anderen Fällen ist eine Haftung ausgeschlossen. Verletzungen, Unfälle oder 

Sachschäden sind der Schwimmschule sofort anzuzeigen, da der Versicherungsschutz sonst möglicherweise 

erlischt. 

 

9. Kurszeiten  

Der Delphin Kinderschwimmschule ist es gestattet, in dringenden Gründen die Kurszeiten zu verändern. 

 

10. Mahngebühren  

Bei überfälligen Kurskosten hat die Delphin Kinderschwimmschule die Befugnis, für jede Mahnung einen Betrag 

von 5,00 Euro in Rechnung zu stellen.  

 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder  

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Vertragsbestimmungen hiervon unberührt. 
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